Allgemeine Bestimmungen für Veranstaltungen[image: image1.jpg]



Veranstaltungen Partys, Geburtstage, Disco
Kosten. Es werden nur ganze Stunden vermietet

	( Saal 1  ( ( ( Saal 1  ( Saal 3
	( Saal 2
	( Saal 4  ( Saal 5


	1 Std. = 60 min   Fr.  70.-

½ Tag = 3-4 Std Fr. 170.-

1 Tag = 5-8 Std  Fr. 320.-
	1 Std. = 60 min   Fr. 100.-

½ Tag = 3-4 Std Fr. 245.-

1 Tag = 5-8 Std  Fr. 480.-
	1 Std. = 60 min  Fr.   60.-

½ Tag = 3-4 Std Fr. 150.-

1 Tag = 5-8 Std  Fr. 280.-

	Mietmöglichkeiten von Fr bis So ab 18.00 Uhr für alle Räume


Provisorische Reservation In der Regel sollten die Räume 2 Monate im Voraus reserviert werden. Somit haben früh Entschlossene die gewünschten Räume auf sicher. Die Räume werden max. während 14 Tagen reserviert, danach werden diese wieder freigegeben.

Anmeldung 

Die Anmeldung erfolgt mit dem Anmeldeformular. Danach wird ein Vertrag ausgestellt., wovon 1 Exemplar unterschrieben innerhalb 8 Tagen an uns retourniert werden muss. Gleichzeitig sind die gesamten Mietkosten zu bezahlen, diese auch wenn der Mietbeginn an einem späteren Zeitpunkt stattfindet. Falls keinen unterschriebenen Vertrag zurückgesandt wird, d. h dass auf die Miete verzichten wird, werden Fr. 100.- für Umtriebe in Rechnung gestellt.

Rücktritt vor und nach Mietbeginn Die Abmeldung hat schriftlich und eingeschrieben zu erfolgen. Bei Abmeldung gilt folgende Regelung:

Abmeldezeitpunkt
Rücktrittsgebühr

bis 60 Tage vor Mietbeginn
Fr. 100.- Bearbeitungsgebühren

bis 30 Tage vor Mietbeginn
30 % des Gesamtbetrages

nach 30 Tage vor Mietbeginn
50 % des Gesamtbetrages

Ab Mietbeginn hat der Mieter keinen Rückerstattungsanspruch. 

Allgemeines 

Der Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen, dass die zugelassene Personenzahl die er angegeben hat nicht überschritten wird.

Der Veranstalter erkennt die gesetzlichen Bestimmungen über den Jugendschutz an und übernimmt deren Einhaltung. 

Die gemieteten Räume dürfen ausschliesslich zum vereinbarten Zweck benutzt werden.

Betreten der Räume

Die Veranstalter dürfen nur die Ihnen vermieteten Räume betreten. Es ist Aufgabe der Veranstalter diese Regelung gegenüber auswärtigen durchzusetzen. Besondere Aufwendungen die den üblichen Rahmen sprengen werden verrechnet. 

Aufräumen der Räume und Entsorgung der Abfälle.

Die gemieteten Räume sind aufgeräumt und besenrein zurückzulassen. Abfälle wie Flaschen, Becher, Teller usw. sind in selbst mitgebrachten gebührenpflichtigen Abfallsäcken vor den Räumen zur Entsorgung bereitzustellen. 

Toilettenartikel

Falls die vom Vermieter zur Verfügung gestellten Toilettenartikel(WC Papier und Papierhandtücher)  nicht ausreichen, müssen diese mit vom Mieter selbst mitgebrachten ergänzt werden.

Stühle und Tische
Die Stühle sind aufzustapeln und die Tische sind zusammenzuklappen und in einer Ecke des Raumes zum Abtransport bereitzustellen.

Installierte Gegenstände

Fest installierte Gegenstände dürfen nicht verändert werden. Es ist untersagt Löcher zu bohren und Schrauben oder Nägel anzubringen. 

Verbotene Spiele

In den Räumen sind verboten: Ballspiele, Fussball sowie alle anderen Tätigkeiten die Boden, Decken und Spiegelwände beschädigen können.

Technische Einrichtungen

In den Räumen eingebaute technische Einrichtungen(z.B. Licht- und Musikanlagen ) dürfen nur vom Veranstalter oder durch eine eingewiesene Person bedient werden. Für Schäden an den Musikanlagen durch unsachgemässe Bedienung haftet der Mieter
Nächtliche Störung 

Die Interessen der Bewohner an ihrer Nachtruhe sind zu bewahren. Der Veranstalter muss folgende Bedingungen berücksichtigen: 

Nach 23 Uhr ist der Lärm zu dämpfen. Die Fenster und Türen sind stets geschlossen zu halten. 

Mietdauer Eine halbe Stunde vor Ablauf der Mietdauer ist die Musik abzustellen und der Saal aufzuräumen. Nach Ablauf der Mietzeit ist der Saal durch die Teilnehmer zu verlassen.

Rauchen Das Rauchen ist nur im Vorraum bei den Getränkeautomaten gestattet. In allen anderen Räumen, auch in den Garderoben herrscht Feuerpolizeiliches Rauchverbot. Es muss regelmässig gelüftet werden. Bei einem eventuellen Feuermelderalarm haftet der Veranstalter für alle daraus entstehenden Schäden.

Versicherung

Die Versicherung ist Sache des Veranstalters. Der Vermieter übernimmt keine Haftung für Schäden oder Unfälle innerhalb und ausserhalb der Räume.

Haftung Für Wertsachen und andere Gegenstände wird vom Vermieter keine Haftung übernommen. 

Gerichtsstand Gerichtsstand ist Zürich
